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1. Einleitung 

Die Organisation des RTF GLZ 2024 will für und zusammen mit den Turner:innen und allen 
Festbesuchern ein gastfreundliches, fröhliches und ein von Fair Play getragenes Turnfest durchführen 
und erleben. 
Der Jugendschutz wird bei einem Fest in dieser Grössenordnung eine Herausforderung. 
Seitens der Organisation sind wir auf die Mithilfe der Vereine angewiesen. Wir möchten 
seitens Ressort Gastro & Sicherheit die Vereine zur aktiven Mithilfe im Bereich Jugendschutz bitten 
und die Helfer für den korrekten Umgang mit dem Ausschank von alkoholhaltigen Getränken 
sensibilisieren. Die Ressorts können nur die Richtlinien vorgeben und die dazu nötigen 
Mittel im Sinne von Jugendschutz-Bändeli, Jugendschutzrichtlinien und 
Informationsschreiben zur Verfügung stellen. Die korrekte Umsetzung und Verantwortung 
obliegt den Helferinnen und Helfern welche alkoholhaltige Getränke ausschenken. 
 

a. Kernpunkte 

 Detaillierte Informationen Jugendschutz vorab und am Fest für Turner:innen (Vereinsversand 
und Internetauftritt). 

 Schulung der Helfer:innen mittels Informationsblatt und Arbeitshilfen beinhaltet Richtlinien und 
Kernpunkte zum Thema Jugendschutz. 

 Mithilfe der Vereine bei der Umsetzung Jugendschutz, über Vereinsversand. 
 Umsetzung im Festbetrieb durch Helfer. 
 Die Verantwortung kann nicht an die Ressorts abgegeben werden und obliegt immer bei der 

ausschenkenden Person (Helfer:in). 
 

  



 

 
 

2. Jugendschutz 

a. Massnahmen 

 
Task: An wen: 

 Turner:innen Festbesucher 

Vorab-Informa�onen  Informa�onsschreiben mit 
Versand. 

 Aufschaltung der Richtlinien 

auf Website. 

 Keine Möglichkeit. Besucher 
am Fest sind nicht vorab er-

fassbar. 

 Aufschaltung der Richtlinien 

auf Website. 

Abgabe Jugendschutz- 

Bändeli 

1. Wochenende: 

Erhalten des korrekten 

Jugendschutz-Bändelis bei 

Erstkonsum im Festbetrieb 

Kategorien: U16 / Ü16 / Ü18 

2. Wochenende: 

Erhalten Jugendschutz- 

Bändeli über verantwortliche 

Person, welche diese bei der 

Meldestelle bezieht. 

Kategorien: U16 / Ü16 / Ü18 

Erhalten des korrekten 

Jugendschutz-Bändelis bei 

Erstkonsum im Festbetrieb 

Kategorien: U16 / Ü16 / Ü18 

 

b. Verantwortung Verteilung Bändeli – Allgemein 

 
Task: An wen: 

 Turner:innen Festbesucher 

Abgabe Jugendschutz- 

Bändeli 

1. Wochenende: 

Personal im Festbetrieb 
2. Wochenende: 

Abgabe bei der Vereinsanmel-

dung. 

Bei der Anmeldung am 

Turnfest muss Infobla2 mit 

Unterschri3 abgegeben 

werden, dass die 

verantwortliche Person die 

Bändeli nach Jugendschutzrichtli-

nien im Verein verteilen wird. 

Personal im Festbetrieb 

 
  



 

 
 

c. Verantwortung Verteilung Bändeli – Ausschank (Helfer:innen) 

Weder das Ressort Sicherheit noch das Ressort Gastro kann die Verantwortung zum Ausschank von 
alkoholischen Getränken übernehmen. Daher muss das Personal (Helfer:innen) über die Jugend-
schutz-Richtlinien informiert und entsprechend geschult werden. Die Helfer sind für den korrekten 
Ausschank verantwortlich. 
 

Generell gilt: Wer alkoholische Getränke ausschenkt muss über 18 Jahre alt sein. 

 

 
Task: Wer: 
 Helfer:innen Ressort Gastro 
Instruktion Müssen bei Helfermeldung ein 

Informationsblatt zum Thema 
Jugendschutz lesen. 

Erstellen Informationsblatt für 
Helfer betreffend Jugend-
schutz. 

Bestätigung Müssen bestätigen, dass sie 
über die Jugendschutzbestim-
mungen instruiert worden sind 
und diese nach bestem Wissen 
und Gewissen umsetzen wer-
den. 

- 

Umsetzung Wer alkoholische Getränke 
ausschenkt muss das Alters-
bändeli kontrollieren! 
Im Zweifelsfall: Ausweis verlan-
gen. 
Wenn der Ausweis kontrolliert 
wird, wird entsprechend dem 
Alter ein Altersbändeli abge-
geben. 

Stellt Informationsblatt zum 
Jugendschutz zusammen, 
organisieren Jugendschutz-
bändeli und Informationspla-
kate. 
 
Die Ressorts führen keine Alters-
kontrollen durch. 

 
 

3. Fairplay – Regeln 

a. Grundlagen 

Die Fair-Play-Regeln - ein Konzentrat von privaten, behördlichen und gesetzlichen Auflagen an ein 
Fest dieser Grössenordnung - sind ein notwendiger Bestandteil der Festplatzordnung, die in allen Be-
langen für alle Teilnehmenden und Besucher verbindlich ist. 
 
Anbei ein Auszug betreffend Jugendschutz: 

 
Fair Play im Umgang mit Alkoholbestimmungen: 
 Alkoholische Getränke werden so zum Verkauf angeboten, dass sie von alkoholfreien Ge-

tränken deutlich unterscheidbar sind. 
 An Verkaufsstellen von Alkohol werden Hinweisschilder angebracht, die klar darauf auf-

merksam machen, dass die Abgabe an Kinder und Jugendliche verboten ist. 
 Für den Konsum von alkoholischen Getränken können am Infostand dem Alter entspre-

chend Altersbändeli bezogen werden.  



 

 
 

 Für den Alters-Check und die Freigabe von Alkoholausschank werden Kontrollen (Ausweis) 
durch das Verkaufspersonal vorgenommen. 



Fair Play im Umgang mit Raucherbestimmungen: 
 Die ausgeschilderten Rauchverbote auf Wettkampfanlagen, in sämtlichen Zelten und auf 

Tribünen sowie in grossen Menschenansammlungen einhalten. 
 

b. Bestimmungen Gesetz 

Die Gesetzesbestimmungen über die Alkoholabgabe an Jugendliche müssen bei den Verkaufs- und 
Ausschankstellen gut sichtbar und mit Signalwirkung angebracht sein. Diese werden über das Ressort 
Gastro organsiert. 
 

Zürcher Fachstelle zur Prävention des Suchtmittelmissbrauchs 
https://www.zfps.ch/home.html 

 

c. Ausweispflicht 

Auf Verlangen der Organisatoren müssen sich Gäste mit einem gültigen Ausweispapier (Identitäts-
karte, Führerausweis) identifizieren. Die Helfer:innen welche alkoholische Getränke ausschenken, 
dürfen von den Gästen ein gültiges Ausweispapier verlangen. Dies wenn die Person kein Jugend-
schutz-Bändeli trägt, oder die Korrektheit des getragenen Jugendschutz-Bändeli in Frage gestellt 
werden muss. Sollte der Gast dies verweigern, wird der Ausschank von Alkohol verweigert. 
 

4. Kategorien Jugendschutz-Bändeli 

Die Kontrollbänder fürs Handgelenk erleichtern durch unterschiedliche Farben die Alterseinteilung. 
Sie entlasten an Festanlässen das Servicepersonal beim Ausschank von alkoholischen Getränken. 
Die gesetzlichen Vorschriften betreffend Alkohol sind bindend. Im Jugendschutz wird dabei in drei 
Kategorien unterschieden, um die Richtlinien einhalten zu können. 
 

a. Jugendliche U16: 

 Kein Alkohol und kein Tabak unter 16 Jahren 
 Diese Kategorie wird mit der Jugendschutz-Bändeli-Farbe Rot definiert. 

b. Junge Erwachsene U18: 

 Keine Spirituosen, Aperitifs oder Alcopops an unter 18-Jährige. Bier, Wein und Most auf ei-
gene Verantwortung. 

 Diese Kategorie wird mit der Jugendschutz-Bändeli-Farbe Gelb definiert. 

c. Erwachsene Ü18: 

 Ausschank von allen alkoholischen Getränken erlaubt. Alkohol auf eigene Verantwortung. 
 Diese Kategorie wird mit der Jugendschutz-Bändeli-Farbe Grün oder ohne Bändeli defi-

niert. 
 

  



 

 
 

5. Informationsblatt Jugendschutz-Richtlinien für Vereine 

 
 



 

 
 

6. Informationsblatt Jugendschutz-Richtlinien für Helfer 

 

7. Schlussbemerkung 



 

 
 

Weitere Massnahmen zum Schutz der Turner:innen und Festbesucher und dem fairen Umgang unter-
einander findet man in der Festplatzordnung, die auf der Homepage aufgeschaltet ist. 
 
 
 
 
Für das OK RTF GLZ 2024 
 
   
   
 
Roger Meister  René Sidler    
OK-Präsident RTF 2024  OK Leiter Ressort Gastro 


